
Kostenübersicht Einbürgerungsgebühren Stadt Winterthur
Stand: Januar 2026

Die folgenden Kosten fallen bei einer Einbürgerung mindestens an:

ordentliche Einbürgerung von Ausländer/innen
Alter bei 
Gesuchseinreichung Stadt Winterthur Kanton Zürich Bund* Total

unter 20 Jahren keine Gebühr keine Gebühr Fr. 100 / 
Fr. 50 unter 18 Jahren

Fr. 100 /
Fr. 50 unter 18 Jahren

zwischen 20 und 25 Jahren Fr. 600 Fr. 250 Fr. 100 Fr. 950

ab 25 Jahren Fr. 1'200 Fr. 500 Fr. 100 Fr. 1'800

Wichtig: Es kommen Ausgaben für die Beschaffung der Zivilstandsdokumente hinzu.
* Fr. 150 für ein Ehepaar

Einbürgerung von Schweizer/innen
Alter bei 
Gesuchseinreichung Stadt Winterthur Kanton Zürich Bund Total

unter 20 Jahren keine Gebühr keine Gebühr keine Gebühr keine Gebühr

zwischen 20 und 25 Jahren Fr. 150 keine Gebühr keine Gebühr Fr. 150

ab 25 Jahren Fr. 300 keine Gebühr keine Gebühr Fr. 300

Wichtig: Es kommen Ausgaben für die Beschaffung der Zivilstandsdokumente und der Strafregisterauszüge hinzu. 

erleichterte Einbürgerung von Ausländer/innen
Alter bei 
Gesuchseinreichung Stadt Winterthur Kanton Zürich Bund Total

unter 18 Jahren Fr. 250 Fr. 650

ab 18 Jahren Fr. 500 Fr. 900

Wichtig: Es kommen Ausgaben für die Beschaffung diverser Dokumente hinzu. z.B. Zivilstandsdokumente,
Wohnsitzzeugnisse, Betreibungsregisterauszüge, Bestätigungen von Steuer- und Sozialhilfebehörden etc.

Entlassung aus dem Bürgerrecht der Stadt Winterthur / 
aus dem Bürgerrecht der Stadt Winterthur und des Kantons Zürich
Alter bei 
Gesuchseinreichung Stadt Winterthur Kanton Zürich Bund Total

unter 20 Jahren keine Gebühr keine Gebühr keine Gebühr keine Gebühr

zwischen 20 und 25 Jahren Fr. 50 keine Gebühr keine Gebühr Fr. 50

ab 25 Jahren Fr. 100 keine Gebühr keine Gebühr Fr. 100

Wichtig: Es kommen Ausgaben für die Beschaffung der Zivilstandsdokumente hinzu.

Kantonaler Deutschtest (KDE): Fr. 250 / Person (falls nötig) Merkblätter KDE und GKT
Kantonaler Grundkenntnistest (GKT): Fr. 150 / Person (falls nötig)

Rechtliche Grundlagen: Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsverordnung, BüV)
Kantonales Bürgerrechtsgesetz (KBüG)
Kantonale Bürgerrechtsverordnung (KBüV)
Vollzugsverordnung zur Verordnung über das Bürgerrecht der Stadt Winterthur

* keine Gebühr für ins Gesuch eines Elternteils 
einbezogene minderjährige Kinder

gemeinsam Fr. 400

gemeinsam Fr. 400

https://stadt.winterthur.ch/themen/leben-in-winterthur/auslaenderinnen-und-auslaender/einbuergerung/ordentliche-einbuergerung-von-auslaenderinnen-und-auslaendern-ab-1-7-2023
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/405/de
https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/D0EB1E110713FF99C12589D600201E11/$File/141.1_15.11.21_121.pdf
https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/7365FC4FDB225ADEC12589D6002056A4/$File/141.11_29.3.23_121.pdf
https://winterthur.tlex.ch/app/de/texts_of_law/1.6-1.1
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